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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

Rat der EU legt Richtlinie zur Vereinfachung der Mehrwertsteuererhebung 
bei Einfuhren fest 

Der Rat hat eine Einigung über den Standpunkt der Mitgliedstaaten (sogenannte 
allgemeine Ausrichtung) zur Richtlinie über die Mehrwertsteuervorschriften für 
Fernverkäufe eingeführter Gegenstände und die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr 
erzielt. 

Ziel der Richtlinie: Die Erhebung der MwSt auf eingeführte Gegenstände soll 
verbessert werden, indem die Steuer bei der Einfuhr auf die Lieferer verlagert 
wird; damit soll ein Anreiz für sie geschaffen werden, die einzige Anlaufstelle für 
die Einfuhr (Import One-Stop-Shop, IOSS) zu verwenden. 

Praktische Folgen der Umsetzung 

Ausländische Händler oder Plattformen werden in Bezug auf die MwSt bei der 
Einfuhr und die MwSt auf Fernverkäufe von Gegenständen, die in die 
Mitgliedstaaten des endgültigen Bestimmungsorts der Gegenstände eingeführt 
werden, steuerpflichtig werden. Dies wird für ausländische Händler oder 
Plattformen einen Anreiz für die Nutzung der IOSS darstellen, da sie sich 
ansonsten in jedem Mitgliedstaat registrieren müssten. 

Drehkreuz bei Einfuhr: „Import One-Stop-Shop“ 

Die IOSS dient als Kontaktstelle für Importeure von Gegenständen aus 
Drittländern in die Europäische Union. Da die IOSS die Entrichtung der MwSt im 
Voraus (zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Verbraucher) anstatt an der Grenze 
ermöglicht, schützt sie die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten und erhöht die 
Einhaltung der MwSt-Vorschriften bei Einfuhren. Außerdem verlagert sie die Last 
der MwSt-Erhebung von den Verbrauchern auf die Plattformen. 

Nächste Schritte 

Die Richtlinie ist Gegenstand eines besonderen Gesetzgebungsverfahrens; für 
eine Einigung über den Entwurf ist Einstimmigkeit im Rat erforderlich. Das 
Europäische Parlament wird zu dem vereinbarten Text konsultiert und um 
Stellungnahme ersucht. Anschließend muss der Text vom Rat förmlich 
angenommen werden, bevor er im Amtsblatt der EU veröffentlicht wird und in 
Kraft tritt. 

Fundstelle 

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier (Rat der Europäischen Union, 
Pressemitteilung vom 13. Mai 2025).  

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/05/13/vat-rules-council-agrees-position-on-directive-simplifying-tax-collection-for-imports/
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 15. Mai 2025 

 
 
Ausländische Anteilseignergesellschaften, denen einbehaltene 
Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen nach Art. 5 der 
Mutter-Tochter-Richtlinie i.V.m. § 50d Abs. 1 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) a.F. (heute § 50c Abs. 3 Satz 1 
EStG) zu erstatten ist, haben auf der Grundlage des Unionsrechts 
einen Verzinsungsanspruch, wenn ihnen die Erstattung der 
Steuerbeträge unter Verstoß gegen das Unionsrecht vorenthalten 
wird oder die Kapitalertragsteuer von vornherein unter Verstoß 
gegen das Unionsrecht einbehalten wird. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 030/25. 
 
 
 
 
 
Eine Leistung in das Nennkapital einer AG liegt vor, soweit der 
Aktionär mit seiner Zahlung an die Gesellschaft die durch die 
Übernahme der Aktien entstandene Einlageforderung der 
Gesellschaft erfüllt und dadurch zum Erlöschen bringt. Im Fall der 
wirtschaftlichen Neugründung lebt die durch die Einlageleistung 
der Gründer bereits erloschene Einlageforderung der AG nicht 
wieder auf. Eine im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen 
Neugründung erbrachte Einlage ist nach § 27 Abs. 1 Satz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes im steuerlichen Einlagekonto 
auszuweisen, sofern sie nicht zur Erfüllung noch nicht 
eingeforderter ausstehender Einlagen erbracht worden ist. 
  
Zum Urteil 
 
 
Sonstige Leistungen, die für den unmittelbaren Bedarf der in § 8 
Abs. 1 Nr. 5 UStG bezeichneten Wasserfahrzeuge bestimmt sind, 
sind bei richtlinienkonformer Auslegung entsprechend Art. 148 
Buchst. d MwStSystRL grundsätzlich nur dann steuerfrei, wenn der 
Unternehmer seine Leistung an den Schiffsbetreiber erbringt, 
während eine sonstige Leistung, die der Unternehmer auf einer 
dieser Leistung vorausgehenden Handelsstufe erbringt, nur dann 
steuerfrei ist, wenn die Bestimmung der --auf der Vorstufe 
erbrachten-- sonstigen Leistung für den vorstehenden Bedarf ohne 
Einführung von Kontroll- und Überwachungsmechanismen als 
sicher gelten kann. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 

Urteil VIII R 32/21: 
Verzinsung von 
Kapitalertragsteuer-
beträgen, die nach § 
50d Abs. 1 Satz 2 i.V.m. 
§ 43b EStG und Art. 5 
MTR zu erstatten sind 
 
 
 
 
25. Februar 2025 

Urteil VIII R 22/22: 
Keine nochmalige 
Einzahlung von 
bereits geleistetem 
Nennkapital im Fall 
einer wirtschaftlichen 
Neugründung 
 
 
 

25. Februar 2025 
 

 

 Urteil V R 12/23: 
Vermietung kein 
Vorstufenumsatz für 
die Seeschifffahrt (§ 8 
Abs. 1 Nr. 5 UStG) 
 
 
 
 
 
 

19. Dezember 2024 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510101/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/verzinsung-von-zu-erstattenden-kapitalertragsteuerbetraegen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520129/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520130/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IV R 17/22: Mitteilung über ergebnislose Außenprüfung ist kein 
Verwaltungsakt 
20. Februar 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil V R 1/22: Persönliches Budget und Umsatzsteuerfreiheit 
19. Dezember 2024 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
§ 1 Abs. 5 Satz 1 AStG als Einkünftekorrekturvorschrift 
Bei § 1 Abs. 5 des sogenannten Außensteuergesetzes (AStG) handelt es sich um 
eine Einkünftekorrekturnorm und nicht um eine eigenständige Regelung zur 
Betriebsstättengewinnermittlung. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Im Streitfall unterhielt eine Kapitalgesellschaft ungarischen Rechts im Inland eine 
Betriebsstätte und reichte für diese im Rahmen ihrer beschränkten Steuerpflicht 
eine veranlassungsbezogene Gewinnermittlung ein. 
Diese hat das Finanzamt ohne weitergehende Prüfung auf der Grundlage des § 1 
Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 AStG und § 32 der sogenannten 
Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV) verworfen und den für die 
inländische Besteuerung anzusetzenden Gewinn auf Basis der in § 32 Abs. 1 
Satz 2 BsGaV geregelten kostenorientierten Verrechnungspreismethode 
bestimmt. 
Entscheidung des BFH 
Dem ist der BFH unter Bestätigung der Vorentscheidung entgegengetreten, weil § 
1 Abs. 5 Satz 1 AStG i.V.m. § 32 Abs. 1 Satz 2 BsGaV keine ausreichende 
Rechtsgrundlage dafür sei, eine veranlassungsbezogene Gewinnermittlung 
vollständig zu verwerfen und an ihre Stelle ausschließlich eine "Gewinnermittlung" 
auf Basis der sogenannten Kostenaufschlagsmethode als einer kostenorientierten 
Verrechnungspreismethode zu setzen. 
Dies folge insbesondere aus dem Wortlaut des § 1 Abs. 5 AStG und dabei 
dessen Satz 3, dem sich gerade nicht entnehmen lasse, dass außerhalb des 
Anwendungsbereichs des § 1 Abs. 1 AStG eine Veranlassungsprüfung (allein) 
nach den in den jeweiligen Unternehmensteilen ausgeübten Personalfunktionen 
vorzunehmen wäre. 
Darüber hinaus müsse nach § 1 Abs. 5 Satz 1 AStG die Einkünfteminderung als 
kausale Bedingung "durch" die Vereinbarung nicht fremdvergleichsgerechter 
Bedingungen (Verrechnungspreise) entstehen und werde weder durch § 1 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 AStG noch durch § 32 BsGaV fingiert. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520127/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520128/


5 

Diese Rechtsgrundsätze waren auch tragend für die Entscheidung des BFH in 
dem am selben Tag entschiedenen Parallelfall I R 49/23. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 18. Dezember 2024 (I R 45/22), veröffentlicht am 8. Mai 2025, 
vgl. die Pressemitteilung 029/25. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 
Währungskursverluste aus einem Gesellschafterdarlehen sind bei 
Fremdüblichkeit abzugsfähig 
Mit einem aktuellen Urteil hat das Finanzgericht Münster zu den Anforderungen 
an den Nachweis der Fremdüblichkeit eines Gesellschafterdarlehens Stellung 
genommen, die nach der bis 2021 gültigen Rechtslage für die Frage der 
Abzugsfähigkeit von Währungskursverlusten nach § 8b Abs. 3 KStG 
Voraussetzung war. 
Sachverhalt 
Die Klägerin, eine inländische AG, gewährte ihrer in der Schweiz ansässigen 100-
prozentigen Tochtergesellschaft im Jahr 2015 zwei in Schweizer Franken 
valutierende Darlehen. Der Zinssatz für die unbesicherten Darlehen lag 1,5 
Prozentpunkte über dem „Londoner Interbanken-Angebotszins“ (LIBOR). Die 
Klägerin refinanzierte die beiden Darlehen betrags- und konditionsgleich durch 
zwei Darlehen bei einer inländischen Schwester-GmbH. Damit erfolgte eine 
Absicherung durch einen sog. „Micro Hedge“. Im Jahr 2016 zahlte die 
Tochtergesellschaft einen Teil der Darlehensbeträge zurück, wodurch der 
Klägerin Währungskursverluste entstanden.  
Das Finanzamt behandelte diese Währungskursverluste als nach § 8b Abs. 3 
Satz 4 KStG nicht abzugsfähig. Mit ihrer hiergegen erhobenen Klage wandte die 
Klägerin insbesondere ein, dass die von ihr gewährten Gesellschafterdarlehen 
fremdüblich seien und daher die Escape-Klausel nach § 8b Abs. 3 Satz 6 KStG 
a.F. (jetzt Satz 7) eingreife.  
Richterliche Entscheidung 
Das Finanzgericht Münster hat der Klage vollumfänglich stattgegeben. 
Die Währungskursverluste fielen zwar unter die Regelung des § 8b Abs. 3 Satz 4 
KStG, wonach bestimmte Gewinnminderungen bei der Ermittlung des 
Einkommens nicht zu berücksichtigen seien. Dies gelte aber nach der Escape-
Regelung des § 8b Abs. 3 Satz 6 a.F. KStG (jetzt Satz 7) nicht, wenn 
nachgewiesen wird, dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei sonst 
gleichen Umständen gewährt oder noch nicht zurückgefordert hätte. Die 
Voraussetzungen dieses Fremdvergleichs, an dessen Nachweis generell keine 
überhöhten Anforderungen zu stellen seien, seien vorliegend erfüllt.  
Zunächst spreche der Abschluss des Währungskursicherungsgeschäfts für die 
Fremdüblichkeit der beiden Gesellschafterdarlehen. Der Umstand, dass die 
Klägerin die Darlehen in Schweizer Franken gewährt hat, stehe dem nicht 
entgegen, da die Darlehensnehmerin in der Schweiz ansässig war. Das Fehlen 
von Sicherheiten spreche ebenfalls nicht gegen die Fremdüblichkeit, da die 
Klägerin nachgewiesen habe, dass ein entsprechender Markt für unbesicherte 
Darlehen vorhanden sei. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550070/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520121/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/1-abs-5-satz-1-astg-als-einkuenftekorrekturvorschrift/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/248817/adjustment-of-local-branch-profit-according-to-section-1-5-foreign-tax-act/
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ZUM SEMINAR 

Schließlich entspreche auch der Zinssatz dem Fremdvergleich, wobei dieser sich 
nach den Kapitalmarktverhältnissen für Darlehen in der jeweils genutzten 
Fremdwährung (hier Schweizer Franken) richte. Dabei hat der Senat zunächst 
einen Vergleich mit zwei Bankdarlehen durchgeführt, die die Tochtergesellschaft 
nur ein Jahr früher erhalten hatte. Die fehlende Besicherung ihrer Darlehen habe 
die Klägerin durch einen angemessenen Aufschlag auf den marktüblichen Zins 
kompensiert. Zusätzlich habe die Klägerin die Fremdüblichkeit durch eine externe 
Kreditwürdigkeitsanalyse ihrer Tochtergesellschaft nachgewiesen. Bei dem 
angewandten Ratinginstrument (Moody’s RiskCalcTM) handele es sich um eine 
von der Marktpraxis anerkannte Grundlage für die Bonitätsbeurteilung von 
Unternehmen. Die Analyse sei auch zutreffend angewandt worden und 
aussagekräftig, sodass der Senat von der Einholung eines 
Sachverständigengutachtens abgesehen hat. 
Da danach bereits die Escape-Klausel eingreife, könne die noch nicht geklärte 
Frage offenbleiben, ob eine Saldierung der Währungskursverluste mit den 
korrespondierenden (versteuerten) Währungskursgewinnen aus den 
Sicherungsgeschäften vorzunehmen ist.  
Fundstelle 
Finanzgericht Münster, Urteil vom 20. Februar 2025 (10 K 764/22 K), siehe den 
Newsletter April 2025 des Finanzgericht; die Revision ist beim BFH unter dem Az. 
I R 6/25 anhängig. 
 

Business Meldungen 
 
Doppelmandate im Konzern – Doppelte Chancen, doppelte Risiken? 
 
Doppelmandate sind ein etabliertes und praxisübliches Instrument der 
Konzernsteuerung. Regelmäßig sind Vorstände bzw. Geschäftsführer der 
Konzernobergesellschaft zugleich Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 
Aufsichtsrats von Tochtergesellschaften. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
US Tariffs Impact on European 
Companies 
Webcast, 23.05.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

https://www.pwc-events.com/US-Tariffs-Impact
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248917/doppelmandate-im-konzern-doppelte-chancen-doppelte-risiken/
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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